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Der deutsche Botschafter Klaus-Peter 
Brandes mit James Ogoola, Richter am 
EACJ und Stefan Reith, KAS Tansania 

Constitutional Reform Processes 
and Integration in East Africa 

VERANSTALTUNGSBEITRAG ZU EINER KONFERENZ DER KAS TANSANIA IN ZU-

SAMMENARBEIT MIT DEM TANZANIAN-GERMAN CENTRE FOR POSTGRADUATE 

STUDIES IN LAW (TGCL).

„[…] Wenn die Geschichte der Region 

[Ostafrika] nach der Unabhängigkeit 

eines gezeigt hat, dann dass selbst die 

am sorgfältigsten ausgearbeiteten Ver-

fassungsbestimmungen nicht einmal 

das Papier wert sind, auf dem sie ge-

druckt wurden, wenn es nicht den ent-

sprechenden Willen gibt, diese auch zu 

befolgen und zu respektieren […]“. So 

zitierte sich Benson Tusasirwe vom Ki-

tuo cha Katiba Uganda mit einem Zitat 

von 2003 selbst zu Beginn seines Vor-

trages bei einer Veranstaltung der Kon-

rad-Adenauer-Stiftung (KAS) Tansanias 

und dem KAS Rechtsstaatprogramm in 

Kooperation mit dem Tanzanian-

German Centre for Postgraduate Stu-

dies in Law (TGCL).     

Am 18. Mai 2012 kamen, auf eine Einladung  

der beiden Organisationen folgend, hoch-

rangige Experten an der Universität Dar es 

Salaam (UDSM) zusammen, um die aktuel-

len Verfassungsreformprozesse der ostafri-

kanischen Staaten zu diskutieren. Im Mit-

telpunkt der Konferenz stand die Frage, in-

wieweit der Integrationsprozess der Mit-

gliedstaaten der Ostafrikanischen Gemein-

schaft (EAC) in den einzelnen nationalen 

Verfassungen berücksichtigt und somit er-

leichtert bzw. behindert wird. Des Weiteren 

wurde diskutiert, welche Schritte notwendig 

seien, um den Vertrag der EAC und die na-

tionalen Verfassungen der Mitgliedsstaaten 

in Einklang zu bringen und so eine gegen-

seitige Behinderung zu vermeiden. Da die 

EAC-Staaten auf längere Sicht eine politi-

sche Föderation anstreben, ist dieser Aspekt 

unumgänglich und in den nationalen Verfas-

sungen zu berücksichtigen. 

Nachdem sich die etwa 200 Teilnehmer in 

der Nkrumah Hall auf dem Hauptcampus 

der Universität eingefunden hatten, wurden 

sie von den Veranstaltern begrüßt und herz-

lich willkommen geheißen. Als erster Redner 

richtete Prof. Dr. Rwekaza Mukandala, stell-

vertretender Präsident der UDSM, das Wort 

an die Anwesenden. Auch der Dekan der 

UDSM, Bonaventure Rutwina, ließ es sich 

nicht nehmen, die Teilnehmer seinerseits 

willkommen zu heißen und ein paar einfüh-

rende Worte zu sagen.  

Die Leiterin des TGCL, Prof. Ulrike Wanitzek 

von der Universität Bayreuth, schloss sich 

dem Dank ihrer Vorredner an und erläuterte 

dann die bisherige gewinnbringende Zu-

sammenarbeit des TGCL mit der Universität 

DSM. Anschließend begrüßte Stefan Reith, 

Leiter des KAS-Büros Tansania, die Konfe-
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renzteilnehmer und stellte ihnen die Mode-

ratoren der Veranstaltung, Prof. Gamaliel M. 

Fimbo von der UDSM, Prof. Hartmut Ha-

mann von der FU Berlin und Prof. Christian 

Roschmann vom KAS Rechtsstaatspro-

gramm, vor. 

Der offizielle Teil der Konferenz wurde durch 

den deutschen Botschafter Klaus-Peter 

Brandes eröffnet. Er bedankte sich bei den 

Veranstaltern für die gute Kooperation und 

Vorbereitung und betonte den großen Bei-

trag der beiden Organisationen zur deutsch-

tansanischen Verständigung. Herr Brandes 

stellte zunächst die Arbeit des TGCL, dann 

die der KAS vor und ging anschließend auf 

die Zusammenarbeit der deutschen Regie-

rung mit der EAC ein. Von dort spannte der 

Botschafter den Bogen zur Europäischen 

Union, in deren Entstehungsphase und wei-

teren Entwicklung sich der Europäische Ge-

richtshof als Motor und zentraler Faktor der 

europäischen Integration erwiesen habe. 

Eine Verfassung sei ein wichtiger Grundstein 

einer jeden Demokratie, denn in ihr seien 

die Regeln des demokratischen Spiels fest-

gelegt. Auch in Europa habe es seine Zeit 

gebraucht und unzähliger Debatten und 

Kompromisse bedurft, bis eine gemeinsame 

europäische Verfassung herausgearbeitet 

war, so Brandes. Er sei äußerst gespannt, 

zu hören, inwieweit dieser Aspekt schon in 

der ostafrikanischen Debatte berücksichtigt 

sei. Abschließend betonte der Botschafter 

die Wichtigkeit der Einbeziehung aller Be-

völkerungsgruppen bei der Ausarbeitung 

einer neuen Verfassung, damit sich die Na-

tion am Ende des Prozesses auf eine Verfas-

sung vom Volk für das Volk stützen könne, 

deren Regeln von allen Beteiligten akzep-

tiert und respektiert werden könnten.  

EAC - Vertrag kommt keiner Verfassung 

gleich 

Im Anschluss wurde das Podium für James 

Ogoola, Richter am Ostafrikanischen Ge-

richtshof (EACJ), freigegeben, der eine An-

sprache zum Thema „Where treaty law 

meets constitutional law – national instituti-

ons in the light of the EAC treaty“ hielt. 

Nachdem er sich bei den Veranstaltern be-

dankt und auf seine eigene Vergangenheit 

mit der Rechtsfakultät der UDSM hingewie-

sen hatte, umriss der Richter zunächst kurz 

die Entstehungsgeschichte des Vertrages 

zur Gründung der EAC von 1999. Er erklär-

te, das Abkommen beziehe sich grob gese-

hen zwar auf Handel und Kommerz. Bei nä-

herer Betrachtung umfassten und beein-

flussten diese beiden Punkte jedoch weitaus 

mehr Bereiche, nämlich Landwirtschaft und 

Lebensmittelsicherheit, natürliche Ressour-

cen, Geld und Finanzen, Infrastruktur, In-

dustrie, Umwelt, Recht, Politik, Gesundheit, 

soziale und kulturelle Aktivitäten, sowie 

Tourismus, Wissenschaft und Technologie. 

Die gegenwärtigen Hauptziele seien die Er-

richtung einer Zollunion, eines gemeinsa-

men Marktes, einer Währungsunion und ei-

ner politischen Föderation der Partnerstaa-

ten.  

Es sei aber wichtig zu verstehen, so Ogoola, 

dass der EAC-Vertrag zwar einer Verfassung 

nahe käme, aber keine solche darstelle, 

denn die Mitgliedsstaaten ergäben zusam-

men schließlich keine Nation. Es gäbe durch 

das Abkommen auch keine ostafrikanische 

Staatsbürgerschaft oder eine gemeinsame 

Bill of Rights für die Bürger Ostafrikas. Au-

ßerdem gäbe es kein gemeinsames Staats-

oberhaupt, keine gemeinsame Verteidi-

gungsmaschinerie oder einheitliche Außen-

politik. Ein weiterer interessanter Aspekt, 

der den Vertrag von einer Verfassung un-

terscheide, sei, dass er kein eigenes Kapitel 

zu den Menschenrechten beinhalte. In die-

ser Hinsicht beriefe er sich lediglich auf die 

African Charter on Human and Peoples’ 

Rights und verpflichte die Mitgliedstaaten 

nur, sich an diese zu halten und den Prinzi-

pien von Good Governance, wie Demokra-

tie, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Gerechtig-

keit und der Bewahrung von Menschenrech-

ten zu folgen. 

Nichtsdestotrotz habe der Vertrag zumin-

dest in manchen Bereichen eine gewisse 

Vormachtstellung gegenüber den nationalen 

Verfassungen, v.a. in legaler Hinsicht und in 

Angelegenheiten, die die Gemeinschaft be-

träfen. Die Akzeptanz dieser Überlegenheit 

sei in den Artikeln 5 bis 8 manifestiert, in 

denen die zur Erreichung der gemeinsamen 

Ziele wichtigen Visionen und Prinzipien für 

einen funktionierenden gemeinsamen Appa-

rat festgelegt seien.  
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James Ogoola stellte die fünf Säulen vor, 

auf denen die modernen ostafrikanischen 

nationalen Verfassungen, seiner Meinung 

nach, fundierten. Sie seien (1) von der Ver-

gangenheit der Staaten geprägt, in der es, 

mit Ausnahme Tansanias, zu Gewalt und 

nationalen Katastrophen gekommen sei; 

außerdem seien sie (2) von der Sorgfalt, 

mit der die bereits in Kraft getretenen, neu-

en Verfassungen (d.h. ohne Tansania) unter 

Befragung und Einbeziehung aller Bevölke-

rungsgruppen ungeachtet der Zeit, die dies 

beanspruchte, positiv beeinflusst worden. 

(3) Des Weiteren seien sie durch das Stre-

ben und den Willen zur Umsetzung von 

Good Governance und (4) durch das Wissen 

um die Unverletzlichkeit und oberste Gewalt 

der Verfassung geprägt. Eine übergeordnete 

Rolle spielten (5) die Ziele und Prinzipien 

der Staaten, da sie die fundamentalen Idea-

le einer freien und gedeihenden Nation sei-

en. Diese umfassten die Vision sozialer, 

ökonomischer, kultureller und politischer 

Entwicklung in einer demokratischen Regie-

rung. Diese Säulen wären zwar von einem 

sehr idealistischen Ton unterstrichen, räum-

te Ogoola ein, doch hätten gerade die Ge-

richte hier eine Basis gefunden, auf der sie 

alle weiteren Verfügungen interpretieren 

könnten. 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss seiner Rede legte Richter 

Ogoola die Gemeinsamkeiten der nationalen 

Verfassungen mit dem Gründungsvertrag 

der EAC dar. Beide betonten explizit die ei-

genen fundamentalen Ziele und Prinzipien, 

die doch schlussendlich die gleichen seien 

und somit einen gemeinsamen Nenner er-

gäben. Entscheidend sei dabei, dass die 

Partnerstaaten durch die erneute Festle-

gung dieser fundamentalen Werte im EAC-

Vertrag sich erneut und mit Nachdruck zu 

einer Umsetzung von Good Governance, 

von Rechtstaatlichkeit und Transparenz, so-

zialer Gerechtigkeit und Geschlechtergleich-

heit und die Bewahrung und den Schutz der 

Menschenrechte verpflichteten. Nur unter 

dieser Voraussetzung sei es dem EACJ mög-

lich, als übergeordnetes Organ Recht zu 

sprechen. Denn genau hier, folgerte Richter 

Ogoola, läge die Schnittstelle zwischen dem 

Vertrag und den nationalen Verfassungen. 

Nach diesem sehr gehaltvollen Vortrag wur-

de den Teilnehmern in einer kurzen Kaffee-

pause Zeit gegeben, das Gehörte zu verar-

beiten und neue Kräfte zu sammeln. Es 

folgte eine spontane erste Diskussionsrun-

de, denn die Gäste hatten viele Fragen an 

den Richter, der sich bereitwillig auf eine 

rege Diskussion einließ.  

Im Anschluss wurde mit der ersten The-

meneinheit, „Nationale Erfahrungen“, be-

gonnen, die von Prof. Hartmut Hamann von 

der FU Berlin moderiert wurde. Als ersten 

Sprecher dieser Einheit bat er Prof. Patrick 

Lock Otieno Lumumba von der University of 

Nairobi ans Rednerpult.  

Kenias langer Weg zur neuen Verfas-

sung 

Prof. Lumumba lieferte zunächst eine detail-

lierte Zusammenfassung der verfassungs-

geschichtlichen Entwicklung Kenias, von den 

ersten schriftlichen legalen Dokumenten un-

ter britischer Herrschaft von 1897 bis hin 

zur Unabhängigkeit 1963. Darauf folgend 

beschrieb er die Veränderungen und Anpas-

sungen der ersten Verfassung des unab-

hängigen Kenias, die von den ehemaligen 

Kolonialherren ohne ein Referendum und 

ohne jegliche Beteiligung der Bevölkerung 

in Kraft gesetzt worden sei. Zu Beginn habe 

ein Dokument vorgelegen, das in keiner 

Weise Legitimität oder moralische Autorität 

besessen habe. Die darin festgelegten de-

mokratischen Strukturen seien eingeführt 

worden, ohne im Vorhinein die nötigen 

Grundlagen dafür geschaffen zu haben. 

Dies, so Lumumba, habe den Missbrauch 

des Dokuments für eigennützige Zwecke der 

politischen Klasse geradezu provoziert und 

somit von Anfang an den angestrebten Kon-

stitutionalismus „verkrüppelt“. Nach der 

 

 

 

 

 

Unter den Teilnehmer befinden sich Ex-
perten verschiedener Universitäten 
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Unabhängigkeit sei den Voraussetzungen 

entsprechend eine Reihe von Veränderun-

gen an der Verfassung vorgenommen wor-

den, die laut Lumumba vor allem dazu ge-

dient hätten, der politischen Elite ein Maxi-

mum an Kontrolle der politischen Macht zu 

sichern und jegliche Kontrollsysteme und 

Rechenschaftsmechanismen auszuschalten. 

Als eindrucksvolles Beispiel führte er die 

gleich durch die erste Novellierung erfolgte 

Abschaffung des Premierministeramtes an, 

wodurch der erste Premierminister Kenias 

auch erster Präsident wurde. Gleichzeitig sei 

dieser so nicht nur zum Staatsoberhaupt, 

sondern auch zum Oberbefehlshaber der 

Armee gewählt worden.  

Der Professor führte die Teilnehmer durch 

eine ganze Reihe von, stets zum Vorteil ei-

niger weniger durchgeführter, Novellierun-

gen der Verfassung, bevor er schließlich auf 

aktuelle Reformen der Verfassung Kenias zu 

sprechen kam.  

Lumumba erklärte, viele politische wie auch 

soziale und ökonomische Probleme des Lan-

des seien immer wieder auf Schwächen der 

Verfassung geschoben worden, was jahr-

zehntelang Forderungen nach einer Verbes-

serung derselben nach sich gezogen habe. 

Anfang der neunziger Jahre habe dies zur 

Gründung verschiedener Gruppierungen und 

Kommissionen geführt, die sich an einer 

Bewegung des Citizens’ Coalition for Consti-

tutional Change beteiligten. Der Professor 

erläuterte die Erfolge und Rückschläge der 

Bewegung, einschließlich der wiederholten 

und nicht-eingehaltenen Versprechungen 

der Regierung. Erst 2008 sei durch den 

Constitution of Kenya Review Act und den 

Constitution of Kenya Act der eigentliche 

Verfassungsreformprozess eingeleitet wor-

den. Durch die Acts sei es der kenianischen 

Bevölkerung ermöglicht worden, aktiv, frei 

und bedeutungsvoll an der Entwicklung und 

der Diskussion von Vorschlägen zur Revision 

und Ersetzung der Verfassung mitzuwirken. 

So sei ein harmonisch abgestimmter Verfas-

sungsentwurf erarbeitet worden, der 

schließlich 2010 in einem Referendum ab-

gesegnet und noch im selben Jahr in Kraft 

getreten sei. Auf diese Weise sei der lange 

Weg Kenias auf der Suche nach einer neuen 

Verfassung endlich zu Ende gegangen.  

Auf Lumumbas detaillierte Darstellung des 

Verfassungsprozesses mit „Happy End“ folg-

te lang anhaltender Applaus. Ob dieser dem 

Vortragenden oder dem Ausgang des Re-

formprozesses in Kenia allgemein galt, 

bleibt verborgen. Seinem Nachredner, Prof. 

Palamagamba John Kabudi von der Rechts-

fakultät der UDSM, machte er die ohnehin 

schon schwierige Aufgabe, über die laufen-

de Verfassungsreform in Tansania zu be-

richten, jedenfalls nicht leichter.  

Auch Kabudi holte bei seinen Ausführungen 

geschichtlich weit aus. Allerdings legte er 

seinen Schwerpunkt darauf, zu erklären, 

warum Tansania nicht mit den Partnerstaa-

ten aus der Region vergleichbar sei. Es 

handele sich im Gegensatz zu jenen, auf-

grund der Union von Sansibar mit dem Fest-

land, um einen komplexen Staat, was das 

Voranbringen von Prozessen und Durchset-

zen von Reformen zusätzlich erschwere.  

Diesen beiden auffallend unterschiedlichen 

und doch auf ihre Weise sehr informativen 

Vorträgen zur ersten Themeneinheit „Natio-

nale Erfahrungen“ schloss sich die erste 

Frage- und Antwortrunde an. Die Teilneh-

mer, Rechtsexperten, religiöse Vertreter 

und Schüler stellten gleichermaßen viele 

Fragen und äußerten durchaus kritische 

Kommentare. Prof. Hamann moderierte eine 

rege und ergebnisorientierte Diskussion. 

Beide Vortragenden bestätigten und beton-

ten nochmals, dass eine aktive Beteiligung 

der Bevölkerung am Prozess unverzichtbar 

für ein erfolgreiches Ergebnis sei. Auch wirt-

schaftliche Themen müssten unbedingt in 

der neuen Verfassung Beachtung finden. 

Verfassung allein nur die halbe Miete 

Als Vortragender der zweiten Themeneinheit 

„Die Ostafrikanische Perspektive“, wurde 

Benson Tusasirwe von Kituo cha Katiba 

Uganda ans Mikrophon gebeten. „[…] Wenn 

die Geschichte der Region [Ostafrika] nach 

der Unabhängigkeit eines gezeigt hat, dann 

dass selbst die am sorgfältigsten ausgear-

beiteten Verfassungsbestimmungen nicht 

einmal das Papier wert sind, auf dem sie 

gedruckt wurden, wenn es nicht den ent-

sprechenden Willen gibt, diese auch zu be-

folgen und zu respektieren […], daher sind 
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Unter den Teilnehmern sind auch zahl-
reiche Schülerinnen und Schüler 

legale Bestimmungen nur die halbe Miete“. 

So zitierte sich der Verfassungsrechtler 

selbst zu Beginn seines Vortrags mit dem 

Titel „Constitutional Developments in the 

East African Region: An Overview“ und ließ 

somit schon erahnen, dass er die vorange-

gangenen Vorträge nicht unkritisiert hin-

nehmen wollte. Betrachte man heutige for-

male und prozedurale Aspekte des Verfas-

sungsrechts und seiner Umsetzung in Ostaf-

rika, fügte er hinzu, fielen zwei Dinge be-

sonders auf: (1) Die große Menge an Ver-

änderungen und Anpassungen der Verfas-

sungen aller fünf Partnerstaaten, zumindest 

auf dem Papier, besonders in den letzten 

beiden Jahrzehnten und (2) wie problema-

tisch die tatsächliche Praxis von Konstitutio-

nalismus, Demokratie und Rechtsstaatlich-

keit trotz all dieser Reformen immer noch 

sei. Ganz gleich welches der Länder der Re-

gion man betrachte, so Tusasirwe, fände 

man stets Bestätigung dafür. Um diesen 

Punkt zu untermauern, gab er eine, mit kri-

tischen Anmerkungen versehene, Zusam-

menfassung der bedeutenden historischen 

Ereignisse der fünf Mitgliedsstaaten der EAC 

seit der Unabhängigkeit. Diese setzte Ben-

son Tusasirwe jeweils in direkten Zusam-

menhang mit der verfassungspolitischen 

Entwicklung der Länder.  

 So beschrieb er die Höhen und Tiefen 

Ugandas seit der Unabhängigkeit 1962 mit 

den Machtübernahmen durch Milton Obote 

1967 und Idi Amin 1971, der Mehrparteien-

Wahl 1980 mit Obote als Sieger und Yoweri 

Musevenis Machtergreifung 1986. Letzterer 

habe vielversprechende Reformen im Justiz-

system, im lokalen Regierungssystem, im 

Bereich der Bildung und Ausbildung und 

auch bezüglich der Rechtsstaatlichkeit 

durchgeführt. Als Folge dessen hätte sich 

die Gesamtsituation des Landes, auch in 

Bezug auf die Wahrung von Menschenrech-

ten sowie der Meinungs- und Pressefreiheit 

zwar verbessert und all diese Neuerungen 

seien auch 1995 in einem neuen Verfas-

sungsentwurf festgehalten worden, doch 

hätte dieser Aufwand nicht die nötige Wir-

kung gehabt. Schnell seien die Bestimmun-

gen vergessen oder gar missachtet worden. 

Der Mehrparteienstaat sei unter dem Deck-

mantel eines so genannten „no-party“-

Staates unter Musevenis National Resistan-

ce Movement (NRM) zum Einparteienstaat, 

die Meinungs- durch mangelnde Versamm-

lungs- und Vereinigungsfreiheit quasi abge-

schafft geworden. Die Dezentralisierungspo-

litik sei aufgegeben worden, bis heute sei 

die Pressefreiheit stark eingeschränkt und 

jegliche Opposition im Land würde unter-

drückt. Das beste Beispiel dafür, dass Ver-

fassungsbestimmungen mit „Füßen getreten 

würden“, sei allerdings noch immer die nicht 

endende Amtszeit Musevenis: die 1995 

festgelegte begrenzte Amtszeit für Präsiden-

ten sei kurzerhand abgeschafft worden, der 

Präsident befinde sich seit nunmehr 26 Jah-

ren im Amt. Dieser Aspekt, neben allgemein 

ansteigenden Korruptionsdelikten, Ver-

schwendung, Inkompetenz und Vetternwirt-

schaft, machten die einst gut gemeinten, 

fortschrittlichen Reformen der Verfassung 

im Grunde unbrauchbar. 

Auch um Kenias verfassungsgeschichtliche 

Entwicklung sei es nicht besser gestellt. An-

ders als in Uganda sei die Entwicklung des 

Landes unter Kenyattas jahrzehntelanger 

Herrschaft zwar relativ ruhig verlaufen, so 

der Verfassungsexperte, jedoch in Bezug 

auf Konstitutionalismus und Demokratie 

dem kleinen Nachbarstaat in keiner Weise 

voraus gewesen. 1978 wurde Kenyatta 

durch Daniel Moi abgelöst, dessen Amtszeit, 

ermöglicht durch ein stark zentralisiertes 

System, 24 Jahre dauerte. In dem durch 

Änderungen der Verfassung entstandenem 

Einparteienstaat sei die Opposition unter 

Moi mit aller Härte unterdrückt worden. 

Korruption, Vetternwirtschaft und Tribalis-

mus seien an der Tagesordnung gewesen. 

Tusasirwe kritisierte besonders die Refor-

men der Verfassung Kenias in den ersten 

Jahrzehnten der Unabhängigkeit: waren zu-
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nächst zwanzig Jahre verschwendet worden, 

um ein Einparteiensystem zu erschaffen, 

seien die nächsten zwanzig dafür genutzt 

worden, den Prozess umzukehren und einen 

Mehrparteienstaat entstehen zu lassen. So-

wohl 1992 als auch 1997 seien zwar dann 

tatsächlich Mehrparteien-Wahlen durchge-

setzt worden, doch Moi habe es trotz allem 

geschafft, sich im Amt zu halten. Dennoch, 

der Druck zu Reformen habe ihn schließlich 

zum Dialog mit der Opposition gezwungen. 

Nach der Machtübernahme Kibakis im Jahr 

2002 wurde dem kenianischen Volk ein so-

fortiger neuer, fortschrittlicher und demo-

kratischer Verfassungsentwurf versprochen. 

Allerdings sei erst nach den Gewaltausbrü-

chen, die auf die Wahlen 2007 folgten, die 

tatsächliche Notwendigkeit einer Verfas-

sungsreform erkannt worden und 2010 eine 

neue, in einem Referendum vom keniani-

schen Volk abgesegnete Verfassung in Kraft 

getreten. Diese sei in vielerlei Hinsicht viel-

versprechend, beschränke die Macht des 

Präsidenten und erschwere so die Fortfüh-

rung von Autokratie. Angesichts der Lehren, 

die uns die Geschichte gezeigt habe, schloss 

Tusasirwe das Kapitel Kenia, sei es bedau-

erlicherweise jedoch fraglich, ob dieses Mal 

die theoretische Version der Verfassung tat-

sächlich auch in der Praxis erfolgreich um-

gesetzt würde. Besonders, da die alten Eli-

ten schon bereit stünden, sich ihre gewohn-

ten Positionen zu sichern, zur Not mit dem 

allzu bewerten Mittel der Loyalität innerhalb 

von Ethnien. 

Verfassungen haben nicht die ge-

wünschte Wirkung 

In Sansibar, um ein letztes Beispiel aus Tu-

sasirwes ausführlichem Vortrag darzulegen, 

wurde die 1963 von Großbritannien vorge-

schriebene Verfassung bereits 1964 im Zu-

ge der Revolution ausgesetzt. Die 1965 für 

die Union von Tanganyika und Sansibar 

entworfene Interims-Verfassung sollte 

schließlich bis 1977 in Kraft bleiben. Seien 

Menschenrechte bis dahin gar nicht in der 

Verfassung verankert gewesen, erklärte Tu-

sasirwe, habe es in dem neuen Entwurf von 

1977 noch nicht einmal eine Bill of Rights 

gegeben. Erst 1984 sei eine solche auf den 

Druck des Volkes und weiterer externer 

Faktoren, einschließlich des Inkrafttretens 

der African Charter on Human and Peoples’ 

Rights, aufgenommen worden. 1992 wurde 

unter Präsident Mwinyi offiziell das Mehrpar-

teiensystem eingeführt. Zumindest auf dem 

Papier, kritisierte Tusasirwe. Immerhin habe 

die Verfassung zu diesem Zeitpunkt den 

Standard der anderen ostafrikanischen Län-

der erreicht. Doch auch hier habe dies nicht 

zu mehr Verfassungstreue geführt. Im Ge-

genteil: wie in all seinen Partnerstaaten 

werde in Tansania die Anwendung weniger 

durch verfassungsrechtliche Instrumente 

bestimmt, sondern hauptsächlich durch poli-

tische Überlegungen. Besonders hinsichtlich 

der Union des tansanischen Festlandes mit 

Sansibar, stimmte er Prof. Kabudi zu, sei 

die politische Situation schwierig und so 

käme es immer wieder zu Ausbrüchen von 

Chaos1.  

Nach dieser kritischen Analyse stellte der 

Vortragende fest, dass alle Staaten der Ost-

afrikanischen Gemeinschaft heute über eine 

vernünftige und fortschrittliche Verfassung 

verfügen, die Demokratie, Rechtsstaatlich-

keit, politische Verantwortung und die Wah-

rung der Menschenrechte sichert. Allerdings 

hätten diese Dokumente in der Realität 

nicht die Wirkung, die man sich erhoffen 

könne.  

Eine mögliche Erklärung hierfür könne im 

Zusammenspiel von sechs Punkten gefun-

den werden. (1) Die autokratische Struktur 

prä-kolonialer Herrschaftssysteme; (2) der 

Unwillen, nach Vorbild der westlichen Kultur 

an ein „Stück Papier“ gebunden zu sein; (3) 

die zu großen Machtbefugnisse, die den Prä-

sidenten erteilt würden; (4) ein Mangel an 

Ideologie; (5) die Tatsache, dass es im all-

gemeinen Weltbild mehr um Schein ginge, 

als um Sein und (6) das fehlende Interesse 

und die mangelnde politische Bildung der 

breiten Bevölkerung, welche diese zu einem 

Anliegen kleiner Eliten mache. Betrug bei 

                                                   

1 Zuletzt am Pfingstwochenende 2012, als 
auf der Sansibar-Hauptinsel Unguja zahlrei-
che Kirchen und kleine Läden angezündet 
wurden und es reihenweise Verletzten gab.  
Siehe hier: 
http://thecitizen.co.tz/magazines/37-
tanzania-top-news-story/22762-zbar-crisis-
where-is-the-president.html  
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Verfassungsrechtler Deus Kibamba trägt 

auch zur Diskussion bei. 

Wahlen führe zu einem Mangel an Vertrau-

en in die Autorität der Regierung ebenso 

wie das Verhalten von Regierungsbeamten 

und der Polizei; die übertriebenen Machtbe-

fugnisse der Armeekräfte schüchterten die 

Bevölkerung ein; Korruption bedinge wie-

derum eine Verschlimmerung derselben und 

wirke Konstitutionalismus entgegen. All dies 

entlade sich seitens der Bevölkerung in 

Selbstjustiz oder Sabotage von offiziellen 

Anordnungen und könne schlimmstenfalls 

zu Ausschreitung oder gewaltsamen Revolu-

tionen führen.  

Bevölkerung mobilisieren 

Die Lösung der Probleme, merkte Tusasirwe 

abschließend an, sei eine Mobilisierung der 

Bevölkerung durch formelle und informelle 

Bildung und Ausbildung. Dies könne ihr er-

möglichen, Korruption, Verschwendung und 

Vetternwirtschaft nicht mehr nur stumm 

hinzunehmen, sondern jene an der Macht 

dazu zu zwingen, korrekt und transparent 

zu handeln oder sie, falls nötig zu ersetzen. 

Ein wichtiger Beitrag hierzu, so schloss er 

seinen Vortrag, seien Veranstaltungen wie 

die heutige.  

Diese offene, aber auch kritische und mögli-

cherweise provozierende Rede führte zu ei-

nem Ansturm an Kommentaren, Fragen und 

Ausrufen. Die folgende Diskussion war ent-

sprechend ausgiebig und zuweilen auch hit-

zig. Die Moderatoren Prof. Hamann und 

Prof. Fimbo trugen jedoch mit Hilfe der Vor-

tragenden zu einer ausgewogenen Balance 

bei und somit war auch diese Diskussion ein 

weiterer Schritt nach vorne. Unvermeidlich 

ging sie auch direkt in den letzten Teil der 

Veranstaltung an der UDSM über, eine ge-

nerelle Diskussion unter der Leitung von 

Prof. Christian Roschmann, Leiter des regio-

nalen KAS Rechtsstaatprogramms. Hier wa-

ren nun alle Vortragenden sowie die Rechts- 

und Verfassungsexperten gefragt, ihre Mei-

nung zu vertreten und verteidigen, Anre-

gungen zu liefern und offen zu diskutieren. 

Auch das Plenum beteiligte sich rege an 

dem Meinungsaustausch. Es gelang zudem, 

dank der feinfühligen Lenkung Prof. 

Roschmanns und Prof. Fimbos, das Gehörte 

aus den Vorträgen und vorangegangenen 

Diskussionsrunden aufeinander zu beziehen 

und so einen ostafrikanischen Gesamtzu-

sammenhang herzustellen. Zum Abschluss 

der Veranstaltung richtete noch einmal De-

kan Bonaventure Rutwina das Wort an die 

Anwesenden. Er bedankte sich im Namen 

der Universität bei den Veranstaltern, Ex-

perten und Teilnehmern der Konferenz und 

betonte erneut die Wichtigkeit des Themas.  

Die ausgezeichneten Vorträge der gelade-

nen Gäste sowie der Wille der Teilnehmer 

zur Partizipation an der Debatte, gemein-

sam mit einer überraschenden Offenheit der 

Worte und der Akzeptanz von gegenseitiger 

Kritik, machten die Veranstaltung zu einem 

vollen Erfolg. Dieser motiviert sicherlich 

nicht nur die Organisatoren, sich noch mehr 

um dieses heikle, aber wichtige Thema zu 

bemühen, das hier nur im Schutze der aka-

demischen Freiheit so ungestört erörtert 

werden konnte. Es werden mit Sicherheit 

eine Reihe weiterer Veranstaltungen folgen.  
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